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>  ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN FÜR PRODUKTE

> 1 Geltungsbereich

(1)  Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingun-

gen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedin-

gungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen 

des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

(2)  Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem 

Vertrag schriftlich niederzulegen. 

(3)  Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.

> 2 Angebot, Angebotsunterlagen

(1)  Unsere Angebote sind stets freibleibend, soweit wir sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnen. Der Vertrag kommt zustande, 

wenn wir das Angebot des Bestellers innerhalb von vier Wochen annehmen.

(2)  An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 

Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dem Besteller unsere 

ausdrückliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht annehmen, sind uns diese Unterlagen unverzüglich zurück- 

zusenden. 

(3)  Muster oder Proben sind nur unverbindliche Vorlagen. Bestimmte Eigenschaften werden hierdurch nicht zugesichert. Abweichungen 

von Produktangaben sind erlaubt, wenn sie unerheblich oder trotz aller Sorgfalt unvermeidlich sind. Wir übernehmen keine Haftung 

für die Eignung der gelieferten Ware für die vom Käufer in Aussicht genommenen Zwecke und auch nicht für Schäden, die durch die 

Verarbeitung des Produktes entstehen.

> 3 Preise, Zahlungsbedingungen

(1)  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise ab Werk und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils 

gesetzlicher Höhe.

(2)  Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

(3)  Sofern sich aus der Auftrags- bzw. Verkaufsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von  

14 Tagen nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen  

in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verlangen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbe-

halten.

(4)  Bei Zahlungsverkehr mit Auslandsberührung trägt jede Partei die hierdurch zusätzlich entstehenden Spesen selbst. 

(5)    Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- und Ver-

triebskosten für Lieferungen, die drei Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten. 

(6)    Der Besteller kann nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Forderungen aufrechnen. Zur Ausübung eines Zurückbehal-

tungsrechts ist er nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

> 4 Lieferzeit 

(1)  Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit und die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsge-

mäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt unberührt. 

(2)  Setzt uns der Besteller, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind, eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsordnung, so ist er 

nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung 

in Höhe des vorhersehbaren Schadens stehen dem Besteller nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder auf 

einer wesentlichen Pflichtverletzung beruht; im übrigen ist die Schadenshaftung – soweit gesetzlich zulässig – auf 50 % des eingetre-

tenen Schadens begrenzt.



(3)   Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns 

insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben 

vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Ver-

schlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug geraten ist.

> 5 Gefahrübergang

(1)  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. Die Gefahr für Untergang, Verlust oder 

Beschädigung der Ware geht mit dessen Absendung oder im Falle der Abholung durch den Besteller mit dessen Bereitstellung auf diesen 

über.

(2)  Auf Wunsch des Bestellers werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt 

der Besteller.

> 6 Gewährleistung

(1)  Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeoblie-

genheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

(2)  Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs 

vorlag, werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist 

uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Vor einer etwaigen Rücksendung der Ware ist unsere 

Zustimmung einzuholen.

(3)  Schlägt die Nacherfüllung aus von uns zu vertretenden Gründen fehl, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten. Das Recht des 

Bestellers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den Bedingungen des nachfolgenden § 7 bleibt 

davon unberührt.

(4)  Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher 

Beeinträchtigung der Brauchbarkeit oder bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter Behandlung oder aufgrund 

besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Das gilt auch für den Fall, dass die Ware 

trotz eines im Rahmen der Eingangsanalytik festgestellten Mangels gleichwohl entladen bzw. in andere Behältnisse umgefüllt wird. 

Auftretende Verfärbungen des Regenerats stellen keinen Mangel dar, soweit dadurch die Reinigungs- und Lösemitteleigenschaft nicht 

beeinträchtigt wird. Bei erheblichen Abweichungen von den vereinbarten Parametern liegt ein Mangel nur dann vor, wenn die Abwei-

chungen durch einheitliche Messmethoden festgestellt werden.

(5)  Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Ar-

beits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich 

an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen 

Gebrauch.

(6)  Die Gewährleistungsfrist beträgt vier Wochen und beginnt ab Gefahrübergang. Von dieser Befristung ausgenommen sind Ansprüche 

des Bestellers gemäß § 7 Abs. 1. 

> 7 Haftung

(1)  Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist beruhen, haften wir in vollem Umfang. Bei sonstigen Schäden entfällt bei leicht fahr-

lässigen Handlungen eine Haftung, es sei denn, es handelt sich um die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Einhaltung 

für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist. In diesem Fall ist die Haftung auf den vertragstypischen und 

vorhersehbaren Schaden begrenzt. Soweit gesetzlich zulässig, ist eine Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden (z. B. Pro-

duktionsausfälle oder produktionsbedingte Folgeschäden, Ersatzbeschaffungen, Materialbeschädigungen) und entgangenen Gewinn 

ausgeschlossen.

(2)  Die Haftungsbeschränkung gemäß Abs. 1 gilt nicht für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

(3)  Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitneh-

mer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

>  ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN FÜR PRODUKTE



> 8 Eigentumsvorbehalt

(1)  Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem 

Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme 

der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag vor, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Wir sind nach 

Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich 

angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

(2)  Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage 

gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer 

Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

(3)  Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle For-

derungen in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen 

seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft 

worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung 

selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen 

Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, können wir verlangen, dass 

der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die 

dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

(4)  Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt oder verarbeitet, so erwerben wir das 

Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen vermischten oder verarbei-

teten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung oder Verarbeitung. Erfolgt die Vermischung oder Verarbeitung in der Weise, dass 

die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig das Miteigentum an 

der neuen Sache überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. Für die durch Vermi-

schung oder Verarbeitung entstandene Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware.

(5)  Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert 

unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten 

obliegt uns.

> 9 Datenspeicherung/-schutz

  Die im Zusammenhang mit dem Vertrag erfassten Daten werden von den Parteien unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vor-

schriften erhoben, verarbeitet und genutzt. Soweit die personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

betroffen sind, wird der Betroffene hiermit ausdrücklich unterrichtet.

> 10 Schlussbestimmungen

(1)  Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, sofern im Einzelfall oder diesen Verkaufs-

bedingungen nichts anderes vereinbart ist. 

(2)  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, 

werden die Wirksamkeit und Durchführbarkeit aller übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Anstelle der nichtigen, unwirksamen 

oder undurchführbaren Bestimmungen werden die Parteien eine Bestimmung vereinbaren, die dem mit der nichtigen, unwirksamen 

oder undurchführbaren Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken in diesem Vertrag.

(3)  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

(4)  Gerichtsstand ist Lünen.
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